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PLANZEICHNUNG TEIL A

Maßstab: 1 : 750

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung            § 9 Abs. 1 BauGB

1.1.1 Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO Wohngebäude, die der Versorgung

des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Ausnahmen im

Sinne von § 4 Abs. 3 BauNVO sind unzulässig.

1.1.2 Die Grundflächenzahl ist für das allgemeine Wohngebiet WA gemäß § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,4 begrenzt.

Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht überschritten werden.

1.1.3 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird gemäß § 18 BauNVO auf 7,50 m begrenzt. Als unterer

Bezugspunkt gilt die jeweilige Höhe des zugewandten Fahrbahnrandes der anliegenden Erschließungsstraße.

1.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft              § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.2.1 Die mit A gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft ist als Gehölzfläche zu entwickeln und wie folgt zu bepflanzen. Je 50 m² Pflanzfläche sind 10

Sträucher der Arten Rosa rubiginosa, Rosa tomentosa, Rosa cani-na, Cornus sanguinea, Rhamnus

catharticus oder Corylus avellana in der Qualität 60/100 anzupflanzen.

1.3 Immissionsschutz               § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1.3.1 Auf der nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzten und mit L gekennzeichneten Fläche zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen sind Lärmschutzeinrichtungen mit einer Mindesthöhe von 54,00 m über

DHHN 92 als bepflanzter Lärmschutzwall zu errichten.

1.3.2 Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen Anforderungen der

Luftschalldämmung einzuhalten. Die erforderlichen, resultierenden Schalldämmmaße der Außenbauteile

ergeben sich aus den gekennzeichneten Lärmpegelbereichen. Nach außen abschließende Bauteile von

schutzbedürftigen Räumen sind so auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämmmaße

aufweisen:

Tabelle 1

1)

 An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen

untergeordneten Beitrag zum Innenlärmpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

1.3.3 Im Lärmpegelbereich II ist eine Belüftung der Räume, in denen vorwiegend geschlafen wird, auf der

Bundesstraße B192 abgewandten Fassadenseite vorzusehen. Wenn keine Lüftungsmöglichkeit zur

lärmabgewandten Gebäudeseite besteht, sind in Schlafräumen schalldämpfende Lüftungseinrichtungen

vorzusehen, die mit einem dem Schalldämmmaß der Fenster entsprechenden Einfügungsdämpfungsmaß

ausgestattet sind.

1.3.4 Von den Festsetzungen der Punkte 2 bis 3 kann abgewichen werden, sofern in Rahmen des

Baugenehmigungsverfahrens prüfbar nachgewiesen wird, dass sich durch die Eigenabschirmung der

Baukörper bzw. durch Abschirmung vorgelagerter Baukörper der maßgebliche Außenlärmpegel verringert. Je

nach vorliegendem Lärmpegelbereich sind dann die hierzu in der Tabelle 1 aufgeführten Schalldämmmaße

der Außenbauteile zu Grunde zu legen.
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Straßenquerschnitt

M. 1 : 100

Planzeichenerklärung

I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert

durch Art. 2 G v 22.07.2011 I 1509)

1. Art der baulichen Nutzung                § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 allgemeines Wohngebiet                                   § 4 BauNVO

2. Baugrenzen                § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze

3. Verkehrsflächen                                        § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Einfahrtsbereich            § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 6 BauGB

4. Grünflächen                                        § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Grünflächen

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft                               § 9 Abs. 1 Nr. 20/25 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,                                   

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft                  § 9 Abs. 20 BauGB

Bezug zur textlichen Festsetzung 1.2

6. Sonstige Planzeichen

 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundes-Immissionschutzgesetz               § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Zweckbestimmung: Lärmschutzwall

Lärmpegelbereiche

Umgrenzung der Flächen die von Bebauung freizuhalten sind   § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                                         § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter

 Abbruch vorh. baulicher Anlagen

Bemaßung in Meter

Kataster

vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN92

Parzellierungsvorschlag

III. Nachrichtliche Übernahme

Haupversorgungsleitung Fernheizleitung / 20-KV- Leitung

Rechtsgrundlagen

· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786)

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.

58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

· Landesbauordnung (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S.334),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4.

März 2020 (BGBl. I S. 440)

· Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes

(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V

S.66), zuletzt geändert durch durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i. d. F.

der Bekanntmachung vom 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467)

· Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) i. d. F. der

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. l S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8.

April 2019 (BGBl. l S. 432)

· Hauptsatzung der Stadt Penzlin in der aktuellen Fassung

Hinweis

Gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder

die bisherige Nutzung ändern will, in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durchführen will, wenn hierdurch

das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt wird einer Genehmigung der unteren

Denkmalschutzbehörde.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren Denkmalschutzbehörde und

dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde

(Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste,

Münzen u.a.) oder auffällige Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11

Abs. 1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 6.1.1998, GVOBI.

M-V Nr.1 1998, S. 12ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392)

unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V

für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des

Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand

zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

WA

10.00

93

720 m²

A

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017

(BGBl. I S. 3634)  zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) wird nach

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 21

"Wohngebiet Alte Gärtnerei" der Stadt Penzlin gemäß § 13b BauGB, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und

dem Text (TEIL B) erlassen:

Verfahrensvermerke

1. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Prüfung auf Grundlage der

Flurkarte nur grob erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

       Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

........................., den ...................             .....................................................................

2. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom .................. . Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Penzlin im

amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Penzliner Land der "Havelquelle" Nr. .../......... am ................... .

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die Raumordnung

und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) am ....................... informiert worden.

Die Stadtvertretung hat am ....................... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit

Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB

mit Schreiben vom .......................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf des Bebauungsplans bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem Text (Teil B) einschließlich

Begründung sowie die wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom .......................

bis ....................... während der Dienststunden im Amt Penzliner Land, nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich

ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der

Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht  werden können, entsprechend der

Hauptsatzung der Stadt Penzlin im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Penzliner Land der

"Havelquelle" Nr. .../........ am ....................... sowie auf der Hompage des Amtes Penzliner Land

(www.amt-penzliner-land.de/Verwaltung/Amtliche-Bekanntmachungen) bekannt gemacht worden.

Der Bürgermeister

Stadt Penzlin, den ................... Siegel               ..............................

3. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der

Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt

worden.

Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am .......................

von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der

Stadtvertretung vom ....................... gebilligt.

         Der Bürgermeister

Stadt Penzlin, den ................... Siegel                             ............................

4. Die Genehmigung der Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde mit

Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ................ , AZ: ................ mit Auflagen, Nebenbestimmungen

und Hinweisen erteilt.

         Der Bürgermeister

Stadt Penzlin, den ................... Siegel                             ............................

5. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

         Der Bürgermeister

Stadt Penzlin, den ................... Siegel              ..............................

13. Die Satzung des Bebauungsplans und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von

allen Interessenten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt, sind im amtlichen

Bekanntmachungsblatt des Amtes Penzliner Land der "Havelquelle" Nr. .../...... am .................. ortsüblich bekannt

gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2

BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) sowie die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend machen und das

erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ……………. in Kraft

getreten.

         Der Bürgermeister

Stadt Penzlin, den ................... Siegel         ..............................
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I - III

Plangrundlage

Entwurfsvermessung des Vermessungsbüro Frank Sauder, 17033 Neubrandenburg vom September 2019 Lagebezug: ETRS89; Höhenbezug DHHN92

Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1: 750 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von 2,6 ha. Er erstreckt sich

auf die Flurstücke 32/5 (tlw.) 52, 53, 54/1, 55, 56/1, 56/2, 92 und 93 der Flur 7 innerhalb der Gemarkung Penzlin.
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